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\/ORWORT

Die wirtschaftliche Integration in Westeuropa schreitet zügig
voran. Der EG-Binnenmarkt wird langsam zur Realitât. Verhand-
lungen mit den EFTA-Lândern finden statt tiber Massnahmen zür
Regut ierung des "Europâischen Wirtschaf tsraumes", «lie rlen
Binnenmarkt auf cliese l,ânder erwei tern werden. Die Konf erenz
der Regierungen zur Wirtschafts- unrl Wâhrungsunion hat mit
ihrer Arbeit begonnnen. In «liesem Prozess der wirtschaftlichen
Integrat ion ist f ür die Gewerkschaf tsbewegung rlas z,entrale
Problem, die Kosten und die Ertrâge gerecht zl verteilen, um
die wirtschaf tI iche und soziale Kohârenz z\ f ôrrlern. Die
Regionalpolitik ist ein Schliissel zu diesem Ziel .

Die EG-Strukturf onds ( tatsâchl ich rlie Instrumente rler EG-
Regionalpolitik) wurden hierzu umgestaltet und ausgeweitet. Im
.Iahre 1990 hat die Europâische Kommission «lie Gewerkschaften
auf nationalen Konferenzen tiber die Wirksamkeit dieser Refor-
men und über die Môglichkeiten des gewerkschaftlichen Einflus-
ses konsul tiert. Im Oktober 1990 unterstützte die Kommission
den EGB bei der Organisierung einer Konferenz, um die Ergeb-
nisse der verschiedenen nationalen Erfahrungen zusammenzutra-
gen und die Standpunkte aIs Vertreter rler Gewerkschaftsbewe-
gung in ganz Westeuropa darzulegen.

Der vorliegende Bericht verôffentlicht in einer iiberarbeiteten
Fassung die Hintergrund-Dokumentation «lieser Konferenz. Das
erste Kapitel war das wichtigste Basis-f)okument, das von Harrly
Koch, DGB, ift Rahmen eines l{erkvertrages mit dem EGI vorberei-
tet wurde. Die anderen Kapitel dienten aIs Dokumente in Ar-
beitsgruppen, die sich mit spezifischen Themen der Struktur-
fonds beschâftigten und vom EGB-Sekretariat vorbereitet tvur-
den.

Der Bericht gibt einen detaillierten tiberblick über die Prio-
ritâten und Herausforderungen der Europâischen Gewerkschafts-
bewegung hinsichtl ich der Regionalpol itik auf europâischer
Ebene. Er ist mit finanzieller Unterstützung der EG-Kommission
verôffentlicht worden. Die bedeutendsten Reden der EGB-Konfe-
renz zusammen mit den Schtussfolgerungen werden .l.991 vom EGB
verôffent I icht werden,

Günter Kôpke
Direktor des EGI

Brüssel, Dezember 1990
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KAP I TEL I

ORIENTIERT'NG DER REGTONALPOLITIK

EINLEITUNG

Mit der Konzeption zur Vollendung des Europâischen Binnenmark-
tes und den ersten Realisierungen Ende der achtziger .Iahre hat
die EG-Politik eine neue Dynamik erfahren.

Im Weissbuch der Europâischen Kommission aus dem Jahre I9B5

sind ca. 3OO Gesetzesvorhaben formuliert, die die Vorausset-
zungen für den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen,
Kapital und Personen schaffen sollen.

Zwei Jahre spâter wurde eine Überarbeitung und Erweiterung des

EWG-Vertrages (die Einheitliche Europâische Altte) in Kraft
gesetzt, die durch eine Erweiterung der Rechtsinstrumente auch

die Regionalpolitik der EG stârker ins Blickfeld rückt. Seit-
her kristallisieren sich die Einschâtzungen bezüglich des

regionalen Gefâlles und des Wohlstandsgefâlles in der EG immer

klarer heraus . ZwLschen den Mitglie«lstaaten, den Regionen, den

verschiedenen Interessengruppen und den europâischen Institu-
tionen herrscht bei den Elnschâtzungen dieses Problemfeldes
hâufig Dissenz.

So sind die Arbeitgeber massiv darum bemüht, das bestehende
regionale GefâIle und die sozialen Ungleichgewichte agitato-
risch für sich zu nutzen anstatt einen eigenen seriôsen Bei-
treg zur Behebung der bestehenden Disparitâten in der EG ztr.

leisten.

Die Gewerkschaften sahen und sehen sich im Zusammenhang mit
der Diskussion um lukrative oder weniger lukrative Unterneh-
mensstandorte in allen Lândern mit der gleichen Argumentation
unter jeweils verânderten Vorzeichen konfrontiert .
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Die Beschâftigten in den weniger entwickelten Regionen in der

EG werden mit Verzichtsforderungen konfrontiert mit dem Argu-
ment, dass bei allzu schnell expandierenden Sozialkosten die
Wettbewerbsfâhigkeit und die Arbeitsplâtze in ihrer Region

gefâhrdet sind bzw. keine neuen Arbeitsplâtze entstehen wer-
den.

Die Beschâftigten in den entwickelteren Regionen in der EG

werden mit Verzichtsforderungen konfrontiert mit rlem Argument,

dass bei gleichbleibend hohen oder weiter ansteigenden SoziaI-
kosten die Wettbewerbsfâhigkett und die Arbeitsplâtze in
ihrer Region gefâhrdet seien. Dabei werden immer wieder inner-
betriebliche Leistungen, Lohnentwicklung, Arbeitszeitgestal-
tung und Arbeitsvertragsformen genannt .

Wie vertrâgt sich dies mit der stândig von Arbeitgeberseite
vorgetragenen Forderung, clie Lôhne und Arbeitskosten sollen
sich an der Produktivitâtsentwicklung orientieren. Wenn hohe

Sozialkosten ein ausreichender Indikator für mangelnde Wettbe-
werbsfâhigkeit wàren, dann müssten Dânemark und die Bunrleire-
publik Deutschland heute ôI<onomische Wüsten sein und Griechen-
land wâre das industrielle Zentrum der EG. Die ôkonomische

Realitât orientiert sich aber offensichtlich an anderen sehr

unterschiedlichen Faktoren bei der Frage nach Vor- und Nach-

teilen. Oder bei der Bewertung attraktiver Unternehmensstand-
orte.

Führt man sich die Entwicklung von Waren- und Kapitalstrômen
innerhalb der EG vor Augen, so stel I t man fest , dass die
Intensitât der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Regionen

mit deren Entwicklungsniveau zunimmt .

Dies schliesst nicht aus, dass im Zuge des Binnenmarktes die
sozialkosten- induzierten Invest i t ionen zunehmen, aber die
Dominanz. der an Marktprozessen und Warenstrômen orientierten
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Investitionen in der Zukunft ganz sicher erhal ten bleiben
wird. Die Strukturfonds sind nicht zulelzt aus dleser Einsicht
heraus entwickelt worden. Und es ist auch kein Zufall, dass

alle ernstzunehmenden Wirtschaftsstudien von einer grôsseren
wirtschaftlichen Prosperitât in der Kern-EG - im Zuge des

Binnenmarktes - ausgehen.

Dies zeigt insbesondere für die peripheren Regionen in der EG

Gefahren und notwendig zu leistende Hilfestellungen auf. Trotz
des relativ hohen Wachstums in einigen zuletzt beigetretenen
EG-Làndern hat dieses weder zu einer spürtraren Annâherung an

die Kern-EG geführt, noch hat sich dies in ausreichendem Masse

für die Beschâftigten und von staatlicher Fürsorge abhângigen
Bevôlkerungsgruppen erkennbar ausgezahlt. Gerade innerhalb der
einzelnen Mitgliedstânder zeigt sich, dass Wachstum und stei-
gende Arbeitsproduktivitât noch keine hinreichende Basis für
eine glêichmâssige Entwicklung der Regionen darstellt.

Die Europâische Gemeinschaf t hat mit dem in Artikel I30 a <les

EWG-Vertrages selbstgesteckten Ziel des wirtschaftlichen und

sozialen Zusammenhalts in der EG eine gar nicht hoch genug

einzuschâtzende Selbstverpflichtung übernommen. Sie strebt
nâmlich zur Erreichung dieses Zieles nicht nur eine Koordinie-
rung der Wirtschaftspolitik zwischen den Mitgliedstaaten ân,

sondern sie setzt sich auch die Angleichung der sozialen
Standards in der EG zum Ziel.

Angestrebt wird hiernach das Ziel, das im Artikel 117 des EWG-

Vertrages zum Ausdruck gebracht wird, nâmlich eine Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskrâfte auf
dem Weg des Fortschritts und deren Angleichung.

Vor dem Hintergrund dieser selbstgesteckten Ziele muss gefragt
werden, wêlche Instrumente die EG zur Erreichung dieser Ziele
bislang entwickelt hat, ob die Instrumentarien zur Bewâltigung
der anstehenden Aufgaben ausreichen und ob nicht andere Poli-
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tiken der EG bzw. reale ôkonomische Prozesse das Erreichen
dieser Ziele in Frage stellen.

DIE EG-REGIONALPOLITIK

Fôrderungswürdi ge Regionen

Die Europâische Gemeinschaft unterteilt die fôrderungswürdigen
Regionen innerhalb der EG in drei Kategorien:

Regionen mi t Entwicklungsrückstand
Regionen mit rückIâuf iger industrieller Entwicklung
Agrarregionen, die der Entwicklung bedürfen

Die Fôrderung dieser Regionengruppen stützt sich dabei im
wesentlichen auf 5 Zielbestimmungen:

Ziel I

Fôrderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der
Regionen mi t Entwicklungsrückstand
(Dies sind die Regionen, in denen das Bruttoinlandsprodukt pro
Einwohner unter oder nahe bei 75% des EG-Durchschnitts liegt.)

Ziel 2

Umstel lung der Regionen, Grenzregionen oder Tei lregionen
(einschliesslich Arbeitsmarktregionen und stâdtischer Verdich-
tungsrâume), die von rücklâufiger industrieller Entwicklung
schwer betroffen sind
(Kriterien sind hier: Arbeitslosenquote im Schnitt über dem

EG-Durchschnitt sowie rücklâufige Beschâftigung in der Indu-
strie. )

I
2

3
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Ziel 3

Bekâmpfung der Langzeitarbei tslosigkei t
(Dies zielt auf Arbeitnehmer über 25 Jahre, die lânger als Lz

Monate arbeitslos sind. )

ZLel 4

Erlelchterung der Eingliederung rler Jugendlichen in das Er-
werbs leben
( Dies zielt auf Arbeitsplatzsuchende unter 25 Jahren.)

Ziel 5

Im Hinblick auf die Reform der Agrarpolitik

5 a: Anpassung der Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Ver-
marktungsstrukturen in Land- und Forstwirtschaft

5 b: Fôrderung der Entwicklung des 1ândtichen Raumes

Die drei Strultturfonds der EG

Das Instrument, das sich die Europâische Gemeinschaft hierzu
geschaffen hat, besteht im wesentlichen aus den drei Struktur-
fonds, nâmlich:

a) Der Europâische Fonds für regionale Entwicklung -
EFRE

Dieser hat sein vertragliches Fundament im Artikel
130c des EWG-Vertrages.

Der Europâische Sozialfonds - ESF

Dieser hat sein vertragliches Fundament im Artikel
L23 des EWG-Vertrages.

b)



c)

L2

Europâi scher Ausrichtungs-
Landwirtschaf t ./ Abtei Iung

und Garantiefonds für die
Ausrichtung - EAGFL

Weitere Strukturinstrumente der EG

Weitere Strukturinstrumente der Gemeinschaft sind:

- die Europâische Investitionsbank (EIB)

das Neue Gemeinschaftslnstrument (NGI )

die Europâische Gemeinschaft für Kohle und

Stahl (EGKS)

- die Europâlsche Atomgemeinschaft

Die hier zulelzt genannten Strukturinstrumente werden im
Rahmen von Darlehensvergaben eingesetzt, wâhrend dte Struktur-
fonds Zuschüsse für Strukturmassnahmen vergeben.

In den Ziel I Regionen kann der Zuschussanteil der Gemein-

schaf t bis z.v 75% betragen. In den Ziel 2 Regionen betrâgt er
max. 50%, in der Regel jedoch 25% der zuschussberechtigten
ôf fent I ichen Ausgaben .

Reform der Strukturfonds und ihre Ziele

Im Zentrum der europâischen Regionalpolitik stehen die drei
Strukturfonds und deren Reform, die im wesentlichen fünf Ziele
verfolgt.

Die Konzentration der Interventionen (des Mitteleinsat-
zes) auf die fünf obengenannten Ziele. Dabei geht es

darum, die strukturpolitischen Massnahmen auf die Regio-
nen mi t den grôssten Schwierigkei ten rrnd die Beschâf t ig-
tengruppen bzw . Arbei tslosen mi t den schlechtesten Zu-

kunf tsaussichten zu konzentrieren.

1.
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I3

Der Grundsatz der Partnerschaft, der auf eine enge Zusam-

menarbei t zwi schen «ler EG-Kommi ss ion, dem be-.tref f enden

Mitgfiedstaat sowie den regionalen und Iokalen Behôrden
abhebt. Dies bezieht sich auf

dte Aufstellung der Plâne
- die Verhandlungen über die gemeinschaftlichen

Fôrderkonzepte
die Abwicklung der operationellen Programme

die Begteitung und Bewertung «ler einzelnen
Massnahmen

3

4

Die Übereinstimmung des Strukturfondseinsatzes
Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten,
nationalen, regionalen und lokalen Ebene.

mi t der
auf «ler

5

Eine bessere Verwaltung der Strukturfonds in bezug auf
den gezielteren Mitteleinsatz, die Aufstockung der Mittel
insbesondere für die Ziel I Regionen und den kombinierten
Einsatz von Darlehen und Zuschüssen. Zur besseren Mittel-
verwaltung gehôren auch

eine mehrJâhrlge Finanzplanung
elne grôssere Transparenz der Mlttelvergabe
und der Grundsatz der Zusâlzllchkett der
Gemeinschaftsmittel zu anderen ôffentlichen
ili t tel

Die Vereinfachung, Begleitung und Flexibilitât des Struk-
turfondeinsatzes soll durch einfache Verfahren, geringen
Aufwand an Formal i tâten und unkompl izierte Regelungen
auch betrügerische Machenschaften môgl ichst vermeiden.

Der konkrete Strukturmitteleinsatz im Rahmen der Fonds

vollzieht sich laut Kommission in vler klar voneinander
zu unterscheidenden Phasen, die sich allerdings zeit lich
überschneiden kônnen:
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Die Mitgliedstaaten bzw. die von ihnen benannten
zustândigen Stellen auf nationaler, regionaler und

sonstiger Ebene erstellen Mehrjahresplâne (sie
erstrecken sich je nach Ziel auf einen Zeitraum von

drei bis fünf Jahren), in denen der Handlungsbedarf
dargestellt wird.

Die Kommission legt bei der Aufstellung der gemein-

schaftlichen Fôrderkonzepte (GFK) in Abstimmung mit
den Mi tgl iedstaaten bzw. den von ihnen benannten
zustândigen Stel len auf nationaler, regionaler,
lokaler oder sonstiger Ebene die Prioritàten fest.

In der spezifisch operationellen Phase, die eben-
falls auf der Partnerschaft zwlschen der Kommission
und dem Mitgliedstaat und./oder «len von lhm benannten
zustândigen Stel len beruht, werden die GFK unter
Einsatz geeigneter Interventionsformen in die Tat
umgesetzt.

Die GFK und die Interventionen werden gemeinsam von
Kommission und Mitgliedstaaten begleitet und bewer-
tet , was dazu führen kann, dass gegebenenfal I s

Anpassungen vorgenommen werden.

EINE ERSTE BEWERTUNG DER EG_REGIONALPOLITIK

Neu beim Einsatz der verschiedenen Strukturinstrumente ist der
sogenannte lntegrierte Ansatz, der es ermôgl icht , mehrere

Gemeinschaftsinstrumente (Fonds, EIB, etc. ) gemeinsam mit
nat ionalen Fôrderinstrumenten einzusetzen. Also z,B . die
Verbesserung der technischen Infrastruktur im Telekommunikati-
onsbereich oder Energiebereich verbunden mit Massnahmen der
Aus- und Weiterbil«lung und der Anschubfinanzierung zur Schaf-
fung neuer Arbeitsplâtze.
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Hintergrund dieses Vorgehens ist die mehrjâhrige Programmie-
rung der Entwicklungs- und Umstellungspolitik sowie der Be-

schâftigungspolitik durch die Mitgliedstaaten. Diese in die
Zukunft gerichtete Form des Strukturfondseinsatzes kann aber
keineswegs als prâventive Massnahme verstanden werden, cla bei
der Mittelvergabe eben die Regionen und Personengruppen be-
rücksichtigt werden, die sich schon in Schwierigkeiten befin-
den.

Insofern handelt es sich hier nicht um eine vorausschauende
Strukturpolitilr zur Verhinderung zukünftiger regional- unrl

beschâftigungspolitischer Verwerfungen in der EG.

Zudem muss man sich die Frage stellen, ob die regionalpoliti-
schen Initiativen in den Ziel l Gebieten mit dem Zi.el rles

Anschlusses an die Kern-EG auf ausreichenden zu-
kunftsgerichteten Zielprojektionen beruhen. Das reine Nachei-
fern von an anderer Stelle bestehenden Strukturen wird als
Entwicklungskonzept nicht ausreichen und auch die vielbeschwo-
renen endogenen Potentiale (Entwiclrlungsfelder in den Regio-
nen) werden nur dann eine ôkonomisch fruchtbare Zukunft môg-

lich machen, wenn ihre Entwicklung im Rahmen europâischer
Arbeitsteilung einigermassen vorgezeichnet ist .

Was im Rahmen der Strukturfonds-Interventionen in diesen
Regionen vôl I ig fehlt , ist eine Bewertung des Verhâl tnisses
zwischen den Regionen und zwischen den Wirtschaftssektoren (in
den Regionen). Auch Infrastruktur ist kein Althetlmittel für
die zukünftige Beeinflussung EG-interner Arbeitstei lung. Es

wird also nôtig sein, genau für diese Regionen abgestimmte
Fôrderkonzepte z\ entwickeln, die auf der einen Seite eine
realistische Einschâtzung der endogenen Potentiale beinhaltet,
auf der anderen Seite aber auch die Einfügung in innereuropâi-
sche Wirtschaftsprozesse erlaubt. Die jetzt praktizierte
Zukunftsplanung darf für diese Regionen nicht ins Leere lau-
fen.
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Genau hier liegt aber die Schwachstelle europâischer Regional-
politik. Sie konzentriert sich vôllig auf die internen Ent-
wicklungsmôglichkeiten der Regionen, ohne deren Einbettung in
zukünftige Binnenmarktstrukturen zu berücksichtigen, und deren
Auswirkungen auf den finanzpol i tischen Handlungsspielraum
nicht nur im Interesse der Regionen.

Die Binnenmarktentwicklung selbst wird für die peripheren
Regionen weitere Nachteile mit sich bringen, auf die es zv

reagieren gilt. Die Harmonisierung des Kapitalverkehrs wird
dazu führen, dass die Kapitaltransferkosten, die etwa I% der
Kapitalsumme beim Transfer in ein anderes Land ausmachen, die
Lânder am stârksten entlasten werden, die den hôchsten Kapi-
taltransfer mit anderen Lândern abwickeln. Dies wird das

Gefâl le zwi schen der Kern-EG und der Peripherie sicherl ich
nicht verringern.

Dies gilt auch für zv erwartende Einflussmôglichkeiten durch
eine Harmonisierung der Verbrauchssteuern und Insbesondere
durch die angestrebte Wâhrungsunion mit festen Wechselkursre-
lationen zwischen den beteiligten Lândern.

ZIEL I REGIONEN UND MITTEL- UND OSTEUROPA

Eine weitere Frage für die Ziel I Regionen im besonderen ist
ihre zukünftige Position vor dem Hintergrund der Reforment-
wicklung in Mittel- und Osteuropa. Die Feststellung der Kom-

mission, dass zukünftige strukturpotitische Interventionen
z .B . in der DDR - ni cht ztt Lasten wes teuropâi scher Lânder
gehen werden, ist nur insofern beruhigend, als über die Frage

der zukünftigen ôkonomischen Arbeitsteilung weiter nichts
ausgesagt wird. Sozialdumping kônnte angesichts der Entwick-
lung in Mittel- und Osteuropa eine ganz neue Dimension erfah-
ren. Von daher sind die bisher bereits geâusserten Befürchtun-
gen von Vertretern aus den Zie.l J Regionen durchaus berech-
tigt.
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Bevor es aber, ausgelôst durch den Demokratisierungsprozess
und der damit verbundenen ôffnung der Grenzen in Mittel- und
Osteuropa, z .B . zrt einer verstârkten Arbei tnehmerwan«lerung
kommt, oder diese Lânder im Landwirtschaftssektor oder in
arbeitsintensiven Wirtschaftsbereichen zu einer erhôhten
Konkurrenz insbesondere z! den zier I Regionen sich entwik-
keIn, sollte man sich offensiv der raschen wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung dieser Lânder zuwenden. Denn auch sie
suchen berechtigterweise nach ihrem PIatz im Europâischen
Haus. Und eine seiner Inneneinrichtungen ist der Europâische
Binnenmarkt. Damit gewinnt die regionale un«l sektorale Ar-
beitsteilung in Europa - und in der EG - eine neue Dimension,
die als positive europàische Herausforderung angenommen werden
sollte.

DAS PROBLEM DES KONFLIKTS ZWISCHEN DEN STRUKTURFONDSZIELEN

Eine andere Frage, die sich im Zusammenhang mit europâischer
Regionalpolitik stellt, ist rlie Entwicklungschance rler Z,iel z

Regionen im Verhâltnis zu den Ziel I Regionen.

Man kann davon ausgehen, dass auf der Basis bestehender - wenn

auch nicht immer ausreichender - Infrastrukturen eine positive
Wendung der wirtschaftlichen Entwicklrrng erreichbar erscheint.
Gerade in den Ziel 2 Regionen ist der von cler Kommission im
Rahmen der strukturfonds-Reform gewâhIte Iângerfristige Pro-
grammansatz positiv aufgenommen worden.

Auch die Tatsache, dass die Gemeinschaftlichen Fôrderkonzepte
im direkten Dialog auch mi t «len Regionen entwickel t worden
sind, stôsst auf positive Resonanz. Die eindeutige Lokal i-
sierung des regionalen Ansprechpartners bzw. Zustândigen ist
in den Mitgliedslândern jedoch unterschie«llich klar zu bestim-
men. Auch die lokal- und regionalpolitischen Kompetenzen in
bezug auf zukunftsorientierte Strukturpolitik ist sehr unter-
schiedl ich ausgeprâgt .
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Interessant in diesem Zusammenhang ist ganz sicher die Frage:

Fôrdern die EG-Interventionen und der direlrte Dialog mit den

Regionen das fôderative Verstândnts bzw. Bestreben ln den

Mi tgl ieds 1ândern?

Oder anders gefragt:

Wie wirkt sich die direkte Kommunikation der EG mit den Regio-
nen auf die Kompetenzverteilung in den Nationalstaaten zwi-
schen den verschiedenen Entscheidungsebenen aus?

In der Bundesrepubl ik Deutschland z.B. gehen die Einschâtzun-
gen zur EG-Regionalpolitik zwischen der Bundesregierung auf
der einen und den Bundeslândern auf der anderen Seite weit
auseinander. Wâhrend die Strukturfondsinterventionen für die
Bundesregierung nur etne unnôtige finanzielte Belastung mit
sich bringt ( sie muss 50% der bewilligten Mittel hâufig aus

dem eigenen Etat aufbringen und darüber hinaus auch die Zu-

schüsse an die EG-strukturfonds zahlen), so ihre Einschâtzung,
sehen die Bundeslânder und Kommunen die EG-Interventionen als
einen Beweis dafür âD, dass die Bundesregierung ihre im Gruhd-

gesetz verankerte regionalpolitische Verpflichtung nicht ein-
lôst.

Ahnliche Spannungsfetder beobachten wir auch in anderen EG-

Lândern, iD denen sich die nationale Regierung lediglich als
Verteilungsstelle für die EG-Mittel versteht, ohne sich ange-

messen an der detaillierten Ausarbeitung regionalpolitischer
Konzeptionen zu beteiligen, wie z.B, in Italien oder Spanien.

REGIONALPOLITIK UND ANDERE BEREICHE DER POLITIK DER EG

Regionalpol i t tk und Wettbewerbskontrol le

Neben diesem hâufig anzutreffenden mangelnden regionalen
Verstândnis in den Mitgliedstaaten liegt ein weiteres Kon-
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fl iktfeld im Verhâltnis nationaler regionaler Anstrengungen
und der Wettbewerbspolitik der EG.

Wer bereits jetzt in Regionen mit relativ stabilen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen beginnt, alternative, in die Zukunft
weisende Projekte zt finanzieren, 1âuft Gefahr, bêi der EG-

Wettbewerbskontrolle unter die Ràder zu kommen. Dabei kann

getrost davon ausgegangen werden, dass z .B. der ielz,t zu

verzeichnende Boom auf dem Stahlmarkt nicht ewig dauern wird.
Trotzdem ist es schwierig, bereits heute in zukünftig gefâhr-
deten Regionen eine angemessene Vorsorge für die Zukunft zrt

treffen. Prâvention ist also nicht gefragt; dass aber die EG

ausgerechnet die Grossindustrie z.B. im Elektronikbereich mit
Mi I I iardengeschenken im Forschungsbereich versieht - also
offensichtlich Wettbewerb nach aussen mit anderen Augen gese-

hen wird als Wettbewerb nach innen - macht den Zynismus der
aktuellen Wettbewerbspolitik zu Lasten der entwicklungsbedürf-
tigen Regionen deutlich.

Regionalpol itik und Industrlepol itik

Mangelndes sektor- bzw. industriepolitisches Verstândnis (wie
und wo entwickeln sich die einzelnen Industriezweige in der
EG?) auf der einen und rigide Auslegung von Wettbewerbsrege-
Iungen auf der anderen Seite engen daher den regionalpofiti-
schen Handlungsspielraum der Mitgl iedstaaten und Regionen
unangemessen ein.

So fordert der Europàische Metallgewerkschaftsbund (EMB) in
seinem lm Juni 1987 beschlossenen Aktionsprogramm Branchen-
und Regionalplâne auf EG-Ebene, in denen neben der Richtung
von Investitionen u.a. auch Richtung und Ausmass der gegensei-
tigen Handelsstrôme festgelegt werden sollen. Darüber hinaus
wird für eine interregionale Ressourcenumvertei lung, die
Inanspruchnahme der Banken für die Regional-, Struktur- und
Beschâftigungspolitik, eine gezieltere sozial und ôkologisch
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orientierte Forschungspolitik und eine umfassende Demokrati-
sierung plâdiert.

Der Ausschuss für Regionalpolitik des Europâischen Parlaments

weist nachdrücklich darauf hin, dass die Liberalisierung
der Mârkte, der weitere Ausbau des EWS und der wâhrungs-
pol i t ischen Zusammenarbei t sowie die Entwicklung der
technologischen Innovation die Definition eines umfassen-
deren und vollstândtgeren Konzepts der Regionalpolitik
und der Strategie des Zusammenhalts erfordern, die unter
Zugrunde I egung grôs serer Mi t te 1 das Zi.eL der bes seren
Zutei lung der Mi ttel mi t der [Imvertei lungsf unkt ion der
Vorteile, die sich aus dem Binnenmarkt und den Gemein-
schaftspolitiken ergeben, in Einklang bringt ;

betont, d.ass eine allgemeine Wtrtschaftspolitik, die auf
das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplâtzen ausge-
richtet ist, elne Voraussetzung für die Durchführung
einer Politilr der Konvergenz und des Abbaus der regiona-
len Ungleichgewichte darstel 1 t ;

fordert die Gemeinschaftsinstitutionen nachdrücklich auf ,

die vom Rat bereits am 20.12.1.985 beschlossene "koopera-
tive Strategie für ein beschâftigungswlrksameres Wachs-

tum" unverzüg1ich in die Tat umzusetzen;

stimmt der Behauptung zt, dass die Beschleunigung der
Steigerungsrate des Inlandsproduktes, die sich aus der
Verwirkl ichung des Binnenmarktes ergeben wird, âl lein
nicht ausreicht, um das GefâlIe zwischen den Regionen zu

verringern. Sie kann somit nur aIs "komplementâr" zu.r

Ankurbelung des Wachstums betraçhtet werden, die von
speziellen wirtschaftspolitischen Massnahmen ausgehen

kann. Diese müssen eine Anderung der Relation zwischen
Wachstum und Beschâftigung sowie der bestehenden Relation
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zwischen Produktionsefîizienz und territorialem Standort
der Investition gewâhrleisten, ohne dabei auf den techni-
schen Fortschritt zrt verzichten, der sogar gefôrdert
werden muss;

warnt vor der Gefahr, dass die Erweiterung der Mârkte,
wenn sie nicht in dem oben genannten Rahmen erfolgt, zu

einer weiteren schwerwiegenden Verschârfung der regiona-
len Ungleichgewichte führen kann,

Dabei sind gerade auch im Interesse der Ziel I Regionen seri-
ôse industriepolitische Konzepte dringend erforderlich.

Reglonalpot itik und Forschungs- und Technologiepol itik

Der Mangel an Konzeption in diesem Bereich wird noch ver-
schârft durch die Tatsache, dass clie Forschungs- und Technolo-
giefôrderung der EG sich überwiegend in den industriel len
Ballungszentren und ihrem Umland bemerkbar machen.

Es fehlt vôllig eine auf die unterschiedlichen Entwicktungsni-
veaus abgestimmte Forschungs- und Technologiefôrderung, die es

den entsprechenden Regionen und dort ansâssigen Unternehmen
erlaubt, ihren Weg in den Binnenmarkt zrr suchen. Und dabei
auch der Gefahr zu entgehen, entweder mit weiter entwickelten
Wirtschaftsrâumen in eine unmittelbare Konkurrenz treten zu

müssen und gleichzeitig auch aus dem Bilfiglohnland-Konkur-
renzverhàltnis mit Schwellenlândern heraustreten zu kônnen.

Damit stellt sich die zweifache Frage, wie die Regionen, die
den Anschluss im sinne des Fortschritts in der EG suchen,
sowohl im zukünftigen Binnenmarkt aIs auch auf dem Wettmarkt
ihren P1atz finden kônnen. Und es stellt sich die Frage,
welches wirtschaftliche verhâltnis die EG gegenüber den Lân-
dern der Dritten welt einnimmt. Eine Frage, die durch das Lomé

VI - Ablrommen keineswegs beantwortet ist.
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Die hâufig geâusserten Vorbehalte, dass die gleichzeitige
Intervention in Ziel 1 und Ziel 2 Regionen zu einer weiteren
Abkoppelung der Ziel t Regionen führen wird, ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass eben allzu sehr die Vorstellung
einer identischen Entwicklung zu den wirtschaftl ichen Bal-
lungsrâumen angestrebt wird, ohne dies auf seine Erfolgsaus-
sichten angemessen zu überprüfen. Die EG-Kommission versucht,
diesem Problem dadurch gerecht zu werden, dass aus den Struk-
turfondsmitteln, die bis zum Haushaltsjahr 1992 schrittweise
auf L4 Mrd. ECU angehoben werden sollen, ca. 80% für die Ziel
I Regionen vorgesehen sind.

DIE FôRDERKONZEPTE DER EG

Die Gemeinschaftlichen Fôrderkonzepte, die mit den Mitglieds-
Iândern erarbeitet wurden, hat die Kommission formell am 31.

Oktober 1989 für die Ziet I Regionen und am 20. Dezember 1989

für die Ziel 2 Regionen beschlossen.

Die Mittel teilen sich wie folgt auf die Mitgfiedstaaten auf
( in Mio. ECU) :

Ziel I Regionen Ziel 2 ReEionen

Frankre i ch

Griechenland
Irland
Italien
Portugal
Span i en

Vereinigtes
Kôn igre i ch

888

6 .667
3.672
7.443
6 ,958

9.779

793

Belgien
Dânemark

Deut sch I and

Frankrei ch

I tal ien
Luxemburg

Niederlande
Span i en

Vere inigtes
Kôn igre i ch

I.60

2L

280

555

209

7

74

650

L.289



23

Die Fôrderkonzepte in den Ziel I Regionen haben eine Gesamt-
laufzeit von fünf, wâhrend die Fôrderkonzepte in den Ziel 2

Regionen eine Laufzeit von 3 Jahren haben. Die geographische
Vertei lung in den Mitgl iedslândern ist den in der Anlage
enthaltenen Schaubildern zu entnehmen.

Die Mittel verteilen sich in den einzelnen Lândern nicht immer
gezielt nach den dort ausgewiesenen Regionen, sondern wer«len

z.T. als Globalmittel an die Mitgf iedstaaten überwiesen. Das

gilt z.B. für Ziel 1 Regionen in Griechenland, Portugal und
Irland.

Dagegen sind die Fôrdermittel für die Ziel 2 Regionen weitge-
hend klar den entsprechenden Regionen zugewiesen. Dies ist rlen

beigefügten Tabel len in Anhang genauer zu entnehmen.

L4 JAHRE EUROPAISCHER REGIONALFONDS

Im 14. Jahresbericht der Kommission zum Europâischen Fonds für
Regionale Entwicklung (dieser zum Haushaltsjahr 1988 ersteltte
Bericht ist voraussichtlich der letzte nach den alten Struk-
turfondsrichtlinien) wird u.a. als Erfolgsmeldung erwâhnt,
dass es mit Hilfe der EFRE-Mittel in der Zeit von L975 bis
l-988 zur Sicherung und Schaffung von 900.0O0 Arbeitsplâtzen
direkt und der gleichen Anzahl indirekt gekommen sei . Al ler-
dings bleiben folgende Fragen offen:

l{leviele Arbeitsplâtze sind in der gleichen Zeit verloren
gegangen?

2. Welche Qualitât haben die neu geschaffenen ArbeitspLâLze?

Haben EFRE-Massnahmen zum Aufbau neuer produktionszweige
geführt, wâhrend im gleichen unternehmen andere produkti-
onszweige stillgelegt wurden und damit môgticherweise ein
negativer BeschâftigungseffekL erzielt wurde?

l-

3
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Diese Fragen stellen sich u.a. vor dem Hintergrund des jüng-
sten Berichts des Europâischen Rechnungshofes.

Der EFRE gewâhrte im Zeitraum von 1975 bis 1988 Beihilfen in
Hôhe von 22,T Mrd. ECU. Die Beihilfen unterteilten sich dabei
in zwei Kategorien:

Kategorie a): Infrastrukturmassnahmen, auf die Beihilfen in
Hôhe von 19,4 Mrd. ECU entfielen.

Kategorie b): Inves t i t ionen im handwerkl i chen, indus triel len
und dienstleistungsbezogenen Berelch, auf die
Beihilfen in Hôhe von 3,3 Mrd. ECU entfielen.
Dtese Beihilfen machten 50% der in den jeweili-
gen Lândern eingesetzten Mittel aus.

EFRE-Interventionen nach Kategorie a) sind überwiegend in den

Ziel I Regionen anzutreffen.

Die auf Strukturmassnahmen im EFRE-Fonds ausgerichteten Inter-
vent ionen sol len wie berei ts erwâhnt aI s ein Element irtte-
grierter Interventionen verstanden werden. Dies z.B. in Kombi-

nation mit Mitteln aus dem europâischen Sozialfonds (ESF).

DER EUROPAISCHE SOZIALFONDS

Im 17 . Tât igkei tsbericht zum ESF (Haushal ts jahr .1988 )

die Kommission die wichtigsten Themen der spezifischen
nahmen innovatorischen Inhalts auf .

Die drei Hauptziele
Diese sind zusammengefasst :

Erprobung neuer BerufsProf ile
- Neuausrichtung der sozialen und berufllchen

Eingl iederung spez i f ischer Gruppen

Anpassung der Beruf sbi ldungsstrukturen

führ t
Mass-
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Beruf sorof i leZur
men

Erprobung neue

besonders hervorgehoben :

Neue Qualifikationen oder Berufe in den neuen Technologi-
en

Neue Berufe ausserhalb der neuen Technologien
Neue Qualifikationen in den Bereichen Umwelt, Sport und

Frei zeit.
Neue Berufsprofile, die auf die besonderen Erfordernisse
der kleinen und mittleren Unternehmen abgestimmt sind
Anpassung der Berufe oder traditionellen Arbeitsweisen an

die gegenwârt igen Marktbedingungen
Neue Qualifikationen zur Rationalisierung der landwirt-
schaf t I ichen Tât igkei ten

Unter der überschrift der Neuausrichtung der sozialen und

beruflichen Eingliederung spezifischer Gruppen sind folgende
Arbei tsthemen formul iert :

werden folgende Arbeitsthe-

für Randgruppen (Jugendl iche undGezielte Massnahmen

Erwachsene )

Gezielte Massnahmen

Gezielte Massnahmen

Gezielte Massnahmen

hei ten

für
für
für

Frauen
Behinderte
ethnische und kulturelle Minder-

In dem komplizierten Feld der Anpassung der Berufsbi ldungs-
strukturen hat man sich auf folgende Arbeitsthemen konzen-
triert:

Neue integrierte Projektkonzepte
Neue Qualif ikationen für Entwicklungsberater
Neue Konzepte für ôrtliche Beschâftigungsinitiativen
Neue Organisationsformen der grenzübergreifenden Berufs-
ausbi Idung

In der neuen

Hauptaufgabe
Rahmenverordnung ist
hat, in der ganzen

formuliert, dass der ESF

Gemeinschaft Aktionen
die
zur
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Berufsbildung und Hilfen zur Einsteltung und Einrichtung von
selbstândigen Tâtigkeiten zu unterstützen, um gegen die Lang-
zeitarbeitslosigkeit (ziel 3) und für die berufliche Einglie-
derung (ziel 4) zu kâmpfen. Ausserdem soll er die Aktionen
hinsichtl ich d,er Ziele l, 2 und 5 b unterstützen.

Die neue ESF-Verordnung definlert die Berufsausbildung gemâss

den verschiedenen zu erreichenden Zielen.

Gemâss der ziele 3 und 4 umfasst die Berufsausbildung jede
Aktion, die dazu bestimmt ist, die erforderlichen Fàhigkeiten
ztt vermitteln, um auf dem Arbeitsmarkt für eine oder mehrere
spezifische Beschâftigungen qual ifLziert zu, sein, mit Ausnahme
der Lehre, sowie jede Aktion mit technologischem Inhalt, der
den technologlschen i{nderungen und dem Bedarf sowie der Ent-
wicklung am Arbei tsmarkt entspricht .

Europâlscher Sozialfonds und Reglonen

In den Regionen der ziele r, z und 5 b erstreckt sich der
Begriff der Berufsausbildung auf jede Aktion zur berufliôhen
Qual iîizierung und Fortbildung, die für den Einsatz von neuen
Produktions- und,/oder Verwaltungsverfahren in den kleinen und
mi ttleren unternehmen notwendig sind. In den Reglonen des
Ziels I hingegen umfasst die Ausbildung ausserdem den theore-
tischen Ausbildungsteil, der im Rahmen «ler Lehre ausserhalb
des Unternehmens vermittelt wird, sowie den Teil der nationa-
len Bi ldungssysteme, die eine Sekundarbi ldung bzw; eine
gleichwertige Bildung vermitteln, der für die Berufsausbildung
nach der Pflichtschulzeit vorgesehen ist, um den Bedürfnissen
gerecht z\ werden, die sich aus dem wirtschaftlichen und
technologischen WandeI ergeben.

In den Regionen, die unter Ziel I fallen, wird für die Jahre
199O und I991 diese Hilfe ausnahmsweise Aktionen umfassen,
welche die Einstellung von Arbeitskrâften im Rahmen von nicht
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produktiven Projekten beinhalten, die gemeinnützigen Bedürf-
nissen entsprechen, soweit die Schaffung zusâtzlicher Arbeits-
p1âtze zugunsten von Langzeitarbeitslosen angestrebt wird, die
das 25. Lebensjahr überschritten haben, und diese Arbeitsplât-
ze nicht abgeschafft werden, bevor eine Zeilspanne von minde-

stens sechs Monaten verstrichen ist.

BEWERTUNG DER REFORM DER STRUKTURFONDS

Integrierter Ansatz

Die L989 vollzogene Reform der Strukturfonds, insbesondere in
bezug auf den integrierten Ansatz bei der Bestimmung der

Interventionsziele- und Mittel (gemeinsamer Einsatz mehrerer
Finanzinstrumente aus den Strukturfonds), wird weitgehend
positiv eingeschâtzt. Dennoch sind nicht alle Reformmassnahmen

auf ungeteilte Zusttmmung gestossen, wie dies auch in «len

Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses (WSA)

zur Reform der Strukturfonds im November 1987 und Oktober 1989

zum Ausdruck kommt.

In seiner Stellungnahme zum Thema "Die Reform der Struktur-
fonds" schreibt der WSA in seinen allgemeinen Bemerkungen:

Einige Vorschlâge der Kommission werden gutgeheissen - in
erster Linie der Grundsatz, die Massnahmen auf 5 vorrangige
Ziele zü konzentrieren , insgesamt jedoch ist die Regelung

noch als unzulânglich und unzureichend anzusehen, denn

es besteht keine ausdrückliche Rangfolge zwischen den 5

Zielen

der allgemeine Grundsatz einer Konzentration - dem zvzu-
stimmen ist - wird faktisch von den Zlelen unterlaufen

dle Mischung von râumlichen und horizontalen Zielen gibt
dem gesamten Vorschlag etwas Unbestimmtes
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der integrierte Ansatz und die Rolle der Regionen sind
mit Vorbehalten und Kautelen versehen

eine Beteiligung der wirtschaftlichen und sozialen Krâfte
ist nicht ausdrücklich erwâhnt

Nachdem somit alles noch im ungewissen liegt, entspringen die
Hinweise des l{sA auf die Qualitât, Effizienz, Komplementaritât
und Exemplaritât der Massnahmen mehr einem Wunschdenken als
konkret anwendbaren Kriterien und Methoden.

Die zwei Empfehlungen für dle Struktrrrfonds formuliert der
WSA folgendermassen:

die Konsultation der ôrtlichen Behôrden soll nicht nur
zum zeitpunkt der Abfassung und der vorlage der plâne
erfolgen, sondern auch auf der stufe der Ausarbeitung des
gemeinschaf t I ichen Fôrderkonzeptes

die Konsultation der wirtschaftlichen und sozialen part-
ner muss auf die Gesamtheit der Strukturpolitiken ausge-
dehnt werden.

Dies bekrâftigt der WSA nochmals in seiner Stetlungnahme zum

EFRE mit den Worten: Ein môglichst umfassender Konsens und
eine aktive Unterstützung seitens der sozialen und wirtschaft-
Iichen Krâfte sind eine entscheidende Voraussetzung für einen
ErfoIg der Massnahmen und nicht als Belastung des Verfahrens
zu betrachten. Aus diesem Grunde muss die Beteiligung und
stândige Konsul tat ion dieser Kràfte auf den verschiedenen
Ebenen und in sâmtlichen in der Verordnung vorgesehenen Phasen
(Programmierung, Durchführung un«l Bewertung) sichergestellt
werden.

Dies beinhaltet nach Vorstellung des WSA auch die Beteiligung
in den beratenden Ausschüssen der Kommission zv. d,en Zielen I
und 2.
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Die stellungnahme zur Reform des sozialfonds durch den l{sA
lrann dagegen aIs durchgângig positiv angesehen werden.

Spezifische Probleme der Grenzregionen

In den Stellungnahmen des WSA zur Reform der Strukturfonds
fâllt auf, dass im Zusammenhang mit den verschiedenen Beurtei-
Iungen zu Fragen der inneren struktur der Fonds und deren
Interventionszielen nichts zu den Grenzregionen ausgesagt
wird. Dies ist umso verwunderlicher, als durch den Wegfall der
Binnengrenzen im Zuge der Vollendung des Binnenmarktes gerade
in den Grenzregionen besondere Probleme zu erwarten sind oder
traditionell bestehen. Offensichtlich bleibt auch bei der
Kommission, abgesehen von einigen kleineren Initiativen (In-
terreg - siehe Anlage -t Pilotprojekte), die besondere pro-
blemlage der Grenzregionen weitgehend unberücksichtigt. zu
einigen Gemeinschaftlichen Fôrderkonzepten sind zwar Grenzre-
gionen berücksichtigt, dles genügt jedoch nicht angesichts der
auf die Grenzregionen lnsgesamt zukommenden Umstellungszwânge
im Zuge des Binnenmarktes. Auch die im Interreg-Programm
vorgesehene Beschrânkung von Aktivltâten auf die Ziel l, Z und
5 b Regionen (mit wenigen Ausnahmen) scheint nicht nur unange-
messen, sondern zeugt auch von einem eingeschrânkten Regional-
verstândnis, das sich wohl überwiegend auf ôkonomische Sicht-
weisen beschrànkt. Damit wird den sehr viel weitreichenderen
Problemkonstel lat ionen z ,8. von Grenzarbei tnehmern/innen, von
umweltproblemen, verkehrsproblemen, wohnungsproblemen un«l

Bi ldungsfragen nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt.

Diese Fragen stellen sich durchaus auch ausserhalb d,er Zielre-
gionen, die in den Gemeinschaftl ichen Fôrderkonzepten be-
schrieben sind. Positiv anzumerken ist, dass das Interreg-
Programm auch Grenzregionen unter Einschluss von Drittlândern
vorsieht und damit zumindest graduell der Festungslogik des
Binnenmarktes entgegens teuert .


